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mitgliedschaft 
für vereine

und unternehmen

beitrittsformular
  Wir beantragen eine außerordentliche 

Mitgliedschaft für:

Namen des Vereins, Verbandes oder Unternehmens

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Telefonnummer

E-Mail

Anzahl der Angestellten/Mitglieder

Name, Vorname und Unterschrift  
der vertretungsberechtigten Person

Funktion

Gerne möchten wir über sozialpolitische 
Entwicklungen informiert werden:

  VdK-Zeitung         Newsletter 



der sozialverband vdk
 
Mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern 
bundesweit und mehr als 53.000 allein  
im Saarland ist der Sozialverband VdK die 
größte Lobby für Sozialpolitik in Deutsch-
land. Wir engagieren uns für die bessere 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf, machen uns stark für Menschen mit 
Behinderung und helfen bei sozialrecht-
lichen Fragen.

Mit Ihrer Mitgliedschaft fördern Sie den 
Einsatz für eine sozial gerechte Gesellschaft 
und die Beratung in sozialen Notlagen. 
Damit leisten Sie als Unternehmen einen 
wertvollen Beitrag für die Solidargemein-
schaft. Der Sozialverband VdK finanziert 
sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden.

ihre vorteile
 
Der Sozialverband VdK Saarland unterhält 
Sozialberatungszentren in allen Kreis-
städten sowie in Saarbrücken. Erfahrene 
Juristinnen und Juristen sind auf das  
Sozialrecht spezialisiert und vertreten 
VdK-Mitglieder bis zum Landessozialge-
richt. Sie beraten auf Wunsch persönlich, 
telefonisch oder per Video. 

Welche Unterstützung erhalten pflegende 
Angehörige? Was kann ich tun, wenn die 
Krankenkasse ein notwendiges Medika-
ment verweigert? Der Sozialverband VdK 
steht Menschen in besonderen Lebenspha-
sen kompetent zur Seite. 

Ihre Angestellten oder Mitglieder können 
die VdK-Sozialrechtsberatung bei Bedarf 
wiederholt kostenlos in Anspruch nehmen. 
Erfolgt eine rechtliche Vertretung durch 
den VdK, ist eine persönliche Mitglied-
schaft notwendig. Die Mindest-Mitglied-
schaftsdauer von 6 Monaten ist in diesem 
Fall nicht Voraussetzung. 

WIR SIND 
DABEI!

ihr beitrag

Der Jahresbeitrag für außerordentliche 
Mitglieder ist abhängig von der Zahl der 
Angestellten oder Mitglieder:

Anzahl Angestellte 
oder Mitglieder

bis 10

11 – 50

51 – 100

je weitere 
angefangene 100

Jahres-
beitrag

150 Euro

250 Euro

350 Euro

100 Euro

Gemeinnützige Vereine und 
Verbände zahlen einen um 

100 Euro reduzierten Beitrag, 
jedoch mindestens 150 Euro. 


